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Leitfaden/Checkliste Großtagespflege
Für Kindertagespflegepersonen die sich zusammenschließen um gemeinsam Kinder zu betreuen.

Dieses Papier richtet sich in erster Linie an die Kindertagespflegeperson selbst. Bedenken Sie bitte, dass dieses Papier die wichtigsten allgemeinen Grundinformationen enthält, die Gegebenheiten und Besonderheiten vor Ort jedoch ausführlich und individuell besprochen und geklärt werden müssen!

Großtagespflege ist eine Form der Kindertagespflege, in der mindestens zwei Kindertagespflegepersonen zusammenarbeiten.
In der Großtagespflege dürfen nicht mehr als 9 Kinder gleichzeitig betreut werden, jedoch ab dem achten zu betreuenden Kind muss eine Kindertagespflegeperson eine Fachkraft im Sinne des Kinderbetreuungsgesetzes oder eine 300 Unterrichtseinheiten qualifizierte Kindertagespflegeperson mit mindestens 5-jährige praktischer Tätigkeit sein.
Die höchstmöglichen Betreuungsverhältnisse sind auf 15 beschränkt.
Beim Zusammenschluss mehrerer Kindertagespflegepersonen muss eine vertraglich und pädagogische Zuordnung jeden einzelnen Kindes zu einer bestimmten Kindertagespflegeperson gewährleisten sein.
Die Betreuung findet in geeigneten Räumen statt. Hierzu zählen z.B. die zum Zweck der Kindertagespflege angemietete Wohnung, ehemalige Gewerberäume oder in Räumen in Schulen oder Kindertagesstätten.
Alle Betreuungspersonen arbeiten nach einem gemeinsam entwickelten Konzept.
Die Kindertagespflegepersonen nehmen in der Regel kontinuierlich an Fort- und Weiterbildungsangeboten teil. 
Die Kindertagespflege allgemein bietet eine hohe Flexibilität, somit lässt sich Familie und Beruf vereinbaren. Auch bei dem Betreuungsmodell „Großtagespflege“ bzw. Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen bleibt der Charakter der Kindertagespflege als familienähnliche Betreuungsform erhalten. 

Voraussetzungen
Kindertagespflege kann nur durch geeignete Kindertagespflegepersonen erfolgen (§ 43 SGB VIII). Geeignet sind Personen dann, wenn sie sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsfähigkeit mit Erziehungsberechtigten und anderen Kindertagespflegepersonen auszeichnen und über kindgerechte Räume verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben haben. Die Qualifizierung ist unabdingbare Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit. Personen, die Kindertagespflege ausüben möchten, Dier
· die persönliche Eignung der Person  
· die Qualifizierung nach DJI-Curriculum mit 165 Unterrichtseinheiten
· nach einer Übergangsfrist bis zum Sommer 2021 gilt dann als Voraussetzung die Qualifizierung nach dem QHB mit 300 Unterrichtseinheiten inkl. Praktikum.
·  das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate) • 
· eine aktuelle ärztliche Bescheinigung mit Nachweis über einen ausreichenden Masernimpfschutz/Immunität 
· ein aktueller Erste-Hilfe-Kurs (für Säuglinge und Kleinkinder), u. a. Auffrischung Erste-Hilfe-Kurs alle 24 Monate
· eine aktuelle Infektionsschutz- und Hygienebelehrung (Gesundheitsamt) u. a. Auffrischung 5 Jahre
· kontinuierliche praxisbegleitende Fortbildung von 80 Stunden in 5 Jahren 
· davon müssen 20 Unterrichtseinheiten im Bereich Kinderschutz nachgewiesen werden
· bei einer Gültigkeit der Pflegeerlaubnis von 5 Jahren 


· sichere und kindgerechte Räumlichkeiten • Kooperation mit dem Amt für Familien, Jugend und Senioren der Stadt Heilbronn Fachberatung Kindertagespflege

Räumliche Voraussetzung
Die Räume in der Großtagespflege müssen eine saubere, helle und freundliche Atmosphäre ausstrahlen und kindgerecht, der Altersgruppe der Kinder entsprechen, ausgestattet sein. Die Kindersicherheit der Räumlichkeiten muss wie in anderen Tagespflegestellen gewährleistet sein. 
Die Eignung der Räume wir vom Amt für Familie, Jugend und Senioren der Stadt Heilbronn Fachberatung Kindertagespflege in einem Hausbesuch überprüft.

· Die Spielfläche sollte mindestens pro Kind 3m² pro Kind betragen
· Es sollten zwei Räume zur Verfügung stehen: Schlaf-und Rückzugsmöglichkeit Spiel-und Aufenthaltsraum
· Garderobe nach Möglichkeit außerhalb des Spielbereiches
· Eine Funktionsküche mit Doppelwaschbecken oder separaten Waschbecken
· Altersgerechte Bestuhlung oder an große Tischen Hochstühle
· Sanitäre Anlage:
Möglichst eine Toilette für die Kinder und eine separate Toilette für die Erwachsenen
Wickelmöglichkeit (Wickeltisch)nicht im Spiel- und Aufenthaltsbereich
Wickelmöglichkeit mit direktem Wasseranschluss
 Dusche oder mindestens ein tiefes Waschbecken mit Duschmöglichkeit
· telefonische Erreichbarkeit (Handy)
· in jedem Raum einen Rauchmelder
· Feuerlöscher 
· ein Fluchtweg (Gekennzeichnet)
· Fliegengitter am Küchenfenster

Es wird empfohlen, ebenerdige Räume für die Kinderbetreuung auszuwählen.
Garten oder Grünfläche wären von Vorteil, falls nicht wäre ein Spielplatz in der Nähe den man zu Fuß erreichen kann Voraussetzung.

Hygiene
· Sanitärbereiche: tägliche Reinigung nass und zusätzlich nach Bedarf
· Aufenthaltsräume: bei Kleinkindern ebenfalls täglich nass, bei größeren Kindern dreimal die Woche
· Küche: täglich nass und Geschirr nach Gebrauch, Kühlschrank wöchentlich auswaschen 
· Spielmaterialien nach Bedarf reinigen und desinfizieren (wichtig bei Kinder unter drei Jahren erhöhter Bedarf)
 
Baurechtliche Aspekte
Wird Wohnraum ausschließlich für die Kinderbetreuung genutzt und dient ausschließlich für die Großtagespflege, so bedarf es einer Genehmigung. Es muss einen Antrag auf Nutzungsänderung für soziale Zwecke gestellt werden.
Bitte informieren Sie sich beim Planungs- und Bauamt der Stadt Heilbronn.




Lebensmittelüberwachung
Grundsätzlich gelten Personen, die im Rahmen der Kindertagespflege entweder ein Kind im eigenen Haushalt oder in anderen geeigneten Räumen betreuten und verköstigen als „Lebensmittelunternehmer“ im Sinn des Europäischen Lebensmittelrechts. 
Als Kindertagespflegepersonen in einer Großtagespflege werden sie als „Gemeinschaftseinrichtung“ bewertet und unterliegen damit den Auflagen die für eine Gemeinschaftsverpflegung gelten.
Lebensmittelunternehmer sind nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr.852/2204 über Lebensmittelhygiene registrierungspflichtig. (nachfrage Veterinäramt HN)
Eine Absolvierung einer Hygiene- und Infektionsschutzbelehrung ist Pflicht.

Personelle Ausstattung
In der Praxis ist in der Regel, das zwei Kindertagespflegepersonen mit den Eltern die Betreuungsverträge abschließen und ggf. eine weitere Person als Vertretungsperson mitarbeitet.
Es können insgesamt 15 Verträge (Platz-Sharing) abgeschlossen werden und diese auf die auf beide (7 -8 Betreuungsverträge) verteilt werden. Jedes Kind muss einer bestimmten Person zugeordnet sein.

Vertretungsregelung
Im Krankheits- oder Urlaubsfall einer Kindertagespflegeperson ist für eine Vertretung zu sorgen. Es sollte von dieser Person eine Qualifizierung und Geeignetheit nachgewiesen werden.
Es sollte sich hierbei um eine dritte Kraft handeln die im Hintergrund agiert, die in regelmäßigen Abständen (einmal die Woche) im Gruppenalltag teilnimmt, um ein Vertrauensverhältnis zu den Kindern aufzubauen und deren individuellen Bedürfnisse einschätzen zu könne. Sie sollte flexibel sein damit sie kurzfristig bei Ausfall einer Kindertagespflegeperson eingesetzt werden kann.
Schließen sich zwei Kindertagespflegepersonen zusammen kann eine maximal 5 Kinder gleichzeitig betreuen. Das bedeutet, das Sie sich nicht automatisch vertreten könne, wen Sie dadurch die eigene Höchstkinderzahl der Pflegeerlaubnis überschreiten.
Die regelmäßige Anwesenheit der Vertretungskraft zur Aufrechterhaltung der Bindungsqualität, ist von den vertraglich zugeordneten Kindertagespflegepersonen zu bezahlen.

Selbstständige Kindertagespflegepersonen
Bei der klassischen Kindertagespflege handelt es sich aus der Entstehung heraus um eine selbstständige Tätigkeit im eigenen Haushalt der Kindertagespflegeperson.
Kindertagespflegepersonen können in Ausnahmefällen auch als Angestellte Betreuungsperson bei einem Träger oder einer Familie (Kinderfrau) arbeiten.
Eine selbstständige Kindertagespflegeperson entscheidet eigenständig über den Umfang, die pädagogische Ausrichtung und ob Sie alleine oder sich mit einer weiteren Kindertagespflegeperson zusammenschließt und in anderen geeigneten Räumen(Großtagespflege) betreut. 

Sie steuert ihre Kindertagespflegestelle selbst, in dem sie
· die Räume aussucht und gestaltet
· die Familien auswählt
· wie und ob sie Akquise betreibt
· nach ihrem eigenen pädagogischen Konzept die Kinder betreut
· Administrative Aufgaben mit Jugendamt, Versicherungen, Finanzamt etc. selbst führt
· die Finanzen selbst abwickelt 
· das Unternehmerische Risiko trägt


Schließen sich zwei selbstständige Kindertagespflegepersonen zu einer Großtagespflege zusammen, empfiehlt es sich miteinander zu Vereinbaren
· wer ist in den Mietvertrag eingetragen
· wie gestaltet man das Angebot (Betreuungszeiten, Ausstattung der Räume, pädagogische Konzeption
· wie wird mit den Einnahmen zur Förderung umgegangen (zu gleichen Teilen oder nach Kinderzahl)
· wie werden die Nebenkosten und andere Ausgaben umgelegt 
· welche Rechtsform sie sich geben, z. B. GbR
· ganz alltägliche Absprachen zu treffen (Einkäufe, Reinigen der Räume Umgang mit Eltern etc.)

Versteuerung
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit sind einkommenssteuerpflichtig (§18ABS.1NR. 3 EstG).
Die tatsächlich entstehenden Betriebskosten (Miete, Verpflegung, Spielmaterial u.v.m.) sind dem Finanzamt nachzuweisen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Betriebsausgabenpauschale angewandt werden.
Lassen Sie sich bei ihrem Finanzamt oder bei einem Steuerberater beraten.

Konzept für die Kindertagespflegestelle
Bevor die Betreuung in der Kindertagespflegestelle beginnt, ist ein Planungskonzept zu erstellen.
Empfehlung erste Schritte vor der Gründung einzuplanen
· was möchte ich für eine Art der Kindertagespflegestelle
· die gewünschte Lage
· Anforderung der Räume
· Betreuungsangebot: Wochentage, Öffnungszeiten, Ferienzeiten
· Vertretungskraft ja/nein
· Eigenen Vereinbarkeit Familie und Beruf

Pädagogische Konzeption
Gemäß §22 SGB VIII Abs. 1-3 gelten in der Kindertagespflege die gleichen Grundsätze wie in einer Kindertageseinrichtung. Jede Kindertagespflegeperson sollte deshalb auch ihre Bildungs- und Erziehungsziele in einer päd. Konzeption darstellen.
Es soll Auskunft über die Hauptzielförderung, Förderinhalte und über wichtigste Arbeitsformen der Kindertagespflege geben. Ein schlüssiges pädagogisches Konzept ist Bestandteil der Beantragung für eine Pflegeerlaubnis. Sie sollte dazu dienen sich mit der Tätigkeit auseinanderzusetzen und die eigene Arbeit zu reflektieren.

Geschäfts- und Finanzierungsplan 
Ein Geschäfts- und Businessplan ergibt einen gesamtüberblick und hilft Risiken besser abzuschätzen.
Es dient dazu auch das Geschäftskonzept frühzeitig in die richtige Richtung zu lenken und zeigt Abhängigkeiten auf.
Aufbau eines Geschäftsplan könnte sein
· Das Ziel/Vorhaben- wichtigste Punkte des Vorhabens prägnant formulieren
· Die Idee- vorstellen, außerdem den Kundennutzen, im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, deutlich werden
· Gründerteam- alle Teammitglieder mit ihren Qualifikationen vorstellen
· Marketing- Strategien
· Unternehmensform- Gesellschaftersituation, gewählte Rechtsform und andere Formale Punkte werden beschrieben
· Finanzplanung- Gewinn und Verlustrechnung, Liquiditätsplanung und der Kapitalbedarf aufführen

Empfohlenes Vorgehen
· Kontaktaufnahme mit dem Amt für Familie, Jugend und Senioren, ggf. Beratungstermin vereinbaren
· Suche nach einem Partner*in für die Gründung einer Großtagespflegestelle 
· Erstellung eines pädagogischen Konzepts
· Suche nach geeigneten Räumen
· Abstimmung mit Eigentümer über die Nutzung für die Kindertagespflege und die Nutzungsänderung
· Sichtung der Räume durch die Fachberatung vom Amt für Familie, Jugend und Senioren
nach positiver Einschätzung
· Beantragung der Nutzungsänderung beim Planung- und Bauamt der Stadt Heilbronn
· Antrag auf Pflegerlaubnis über die örtliche Fachberatung
· Durchführung der Umbaumaßnahmen

· Akquise von Eltern und Belegung der Plätze, freie Plätze der Fachberatung Kindertagespflege melden
· Erhalten der Nutzungsänderung
· Durchführung des Sicherheitschecks durch die Fachberatung des Amtes für Familie, Jugend und Senioren
· Erhalten der Pflegeerlaubnis
· Abschluss von Betreuungsverträgen mit Eltern
· Beginn der Betreuung in den Räumen

Kinderschutz
Die Tagesmütter werden über die Vorgehensweise bei Kinderschutzverfahren belehrt sowie über die Kinderrecht und unterschreiben beim Amt für Familie, Jugend und Senioren eine Vereinbarung zum Kinderschutz. Sie verpflichten sich regelmäßig an Fortbildungen zum Thema Kinderschutz teilzunehmen.
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Was ist zu erledigen? / Checkliste

· Antrag auf Pflegeerlaubnis an das Jugendamt

· Vorab die Besichtigung der Räumlichkeiten durch Jugendamt um Geeignetheit festzustellen

· Vermieter abklären, ob in der Wohnung erlaubt ist Kinder zu betreuen, ggf. auf notwendigen Nutzungsänderungsantrag hinweisen

· Bauamt 
Nutzungsänderung beantragen. Welche Auflagen/Anforderungen bestehen

· Haftpflicht- / Berufshaftpflichtsversicherung:
· In der Regel kann in Großtagespflege die private Haftpflichtversicherung nicht um die Tätigkeit als Tagesmutter aufgestockt werden. Informieren Sie sich über eine Berufshaftpflicht.

· Unfallversicherung
Bei der BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg) Spätestens eine Woche nach Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit; Rückerstattung nach §23, Abs.2.3 bei Fälligkeit

· Krankenkasse
Selbständige Tätigkeit anmelden, individuelle Zuverdienstmöglichkeiten abklären.
· Familienversicherung, max. Verdienst 475 €; Betriebskostenpauschale berücksichtigen 
· Freiwillige Versicherung als nicht hauptberuflich selbstständige Tätigkeit

· Finanzamt
Selbständige Tätigkeit anmelden; es ist kein Gewerbe, da Dienstleistung (erzieherischer Bereich)
Umsatzsteuerbefreiung beantragen; individuell z.B. im Service Center abklären, wo die individuelle Zuverdienstgrenze und der Steuersatz für Sie liegen

· Rentenversicherung
Selbständige Tätigkeit anmelden. Pflichtversicherung nach § 2 Nr. 1 und 2 SGB V, Meldepflicht sofort
Sobald die Rechnung Rentenversicherung eingeht, beim Jugendamt einreichen > hälftige Rückerstattung der Kosten nach §23, Abs.2.3

· Bezug von Erziehungsgeld, Wohngeld, Bafög
Individuelle Zuverdienstmöglichkeiten und Grenzen absprechen



image2.wmf

image3.wmf

